
 
für 

Besucher, Gäste und 

betriebsfremde Beschäftigte  
 
 

Die Hausordnung der WFB FERTIGUNG & SERVICE dient 

Ihrer eigenen Sicherheit und der Erfüllung geltender 

gesetzlicher Vorschriften. Sie gilt für alle Besucher und 

Gäste sowie für betriebsfremde Beschäftigte. 
 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie sich 

beim Besuch oder vor Aufnahme Ihrer Tätigkeit in den 

Räumen und auf dem Betriebsgelände der WFB FERTI-

GUNG & SERVICE mit der ausgehängten Hausordnung 

oder dem Inhalt dieser Broschüre vertraut zu machen 

haben. 
 

Den Anweisungen der Geschäftsführung oder deren 

Beauftragten ist zu folgen.  
 

Beim Betreten der Gebäude, Räume und Anlagen der 

WFB FERTIGUNG & SERVICE melden Sie sich bitte am 

Empfang oder bei der Werkstattleitung an. 
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lassen Sie keine Materialien und Werkzeuge    

herumliegen. Verkehrs- und Fluchtwege 

(Notausgänge, Sicherheitseinrichtungen, Feuer-

löscheinrichtungen, Körper-, Augenduschen usw.) 

sowie Zugänge zu elektrischen Einrichtungen dür-

fen nicht verstellt werden. 
 

Eingebrachte Gegenstände 
Eingebrachte Gegenstände, Materialien und Werkzeu-

ge, die zur Durchführung Ihres Auftrages benötigt   

werden, sind von Ihnen im beiderseitigen Interesse 

beim Verlassen des Arbeitsplatzes gegen unbefugten 

Gebrauch und Entwendung zu sichern. 
 

Verstöße gegen die Hausordnung 
Schwerwiegende Verstöße gegen die Hausordnung 

berechtigen den Auftraggeber den zuwiderhandelnden 

Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragneh-

mers von der weiteren Tätigkeit auszuschließen. 

Unter Umständen kommt eine Kündigung des Auftrags-

verhältnisses in Betracht und die Listung als Erstliefe-

rant könnte in Frage gestellt werden. 
 

Verantwortliche/Weisungsbefugte 
Standort Mainz:                  Herr B. Walter 

Standort Nieder-Olm:            Herr P. Leber 
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Sicherheit und Ordnung 
In Ihrem eigenen Interesse bitten wir Sie, folgende  

Hinweise besonders zu beachten: 

· Arbeitsmittel (Werkzeuge, Geräte etc.)  

     Ihre Arbeitsmittel müssen den einschlägigen    

Unfallverhütungsvorschriften entsprechen und 

sich in einwandfreiem Zustand befinden. 

· Körperschutzmittel 

     Bitte beachten Sie, dass für einige unserer Berei-

che die Pflicht besteht, besondere Körperschutz-

mittel wie z.B. Schutzbrillen, Schutzhelme, Gehör-

schutzmittel oder Sicherheitsschuhe, zu benutzen. 

· Brand- und Explosionsgefahr 

     Bitte beachten Sie die Verbotsschilder.  In Arbeits-

bereichen, in denen Brand- und/oder Explosions-

gefahr besteht (z.B. Lagerräume für brennbare 

Stoffe), ist der Umgang mit offenem Licht und 

Feuer sowie mit funkenreißenden Werkzeugen 

verboten. Eingebrachte Elektrogeräte und Elektro-

werkzeuge müssen explosionsgeschützt sein 

(Klassifizierung beachten). Brandschutztüren   

dürfen nicht blockiert werden. 

· Beseitigung von Abfällen und Rückständen 

     Die zur Ausführung von Arbeiten angelieferten 

Hilfsstoffe bleiben bis zur bestimmungsgemäßen 

Anwendung Eigentum Ihrer Firma. 

     Die bei der Ausführung der Arbeiten anfallenden 

Leergebinde sowie alle flüssigen, pastösen oder 

festen Rückstände sind in geeigneten Behältern 

gefahrlos zu sammeln und von Ihnen unmittelbar 

zurückzunehmen und entsprechend den gesetzli-

chen Bestimmungen zu entsorgen. 

· Ordnung am Arbeitsplatz 

     Bitte halten Sie Ihren Arbeitsplatz sauber und  
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Betreten von Räumen und Anlagen,                                                    
Bedienen von Maschinen und Geräten 
Das Betreten von Räumen und Anlagen sowie das    

Bedienen von Maschinen und Geräten ist, soweit dies 

nicht zur Erfüllung Ihres Besuchs/Auftrags notwendig 

ist, untersagt. 
 

Verkehrsregeln auf dem Betriebsgelände 
Für das Fahren und Parken auf dem Betriebsgelände 

der WFB FERTIGUNG & SERVICE gelten die Vorschriften 

der Straßenverkehrsordnung. Verkehrszeichen sind wie 

amtliche Verkehrszeichen zu beachten. 

Schadensfälle, an denen Sie beteiligt sind, insbesonde-

re Unfälle oder Beschädigungen an abgestellten Fahr-

zeugen, sind  unverzüglich anzuzeigen. 

Die auf dem Betriebsgelände der WFB FERTIGUNG &  

SERVICE abgestellten Fahrzeuge sind, wenn Schäden 

durch Dritte verursacht werden, nicht durch unsere 

Haftpflicht versichert. 
 

Bild- und Tonaufnahmen 
Auf dem Betriebsgelände ist das Fotografieren, Filmen 

und Anfertigen von Tonaufnahmen nur mit Genehmi-

gung der Geschäftsleitung erlaubt. 
 

Geheimhaltungsverpflichtung 
Über alle betrieblichen und geschäftlichen Informatio-

nen der WFB Fertigung & Service, die Ihnen während 

Ihres Besuchs bzw. Ihrer Tätigkeit bei der WFB FERTI-

GUNG & SERVICE bekannt werden, müssen Sie Dritten 

gegenüber Stillschweigen bewahren.  
 

Alkohol- und Rauchverbot 
In allen Räumen der WFB FERTIGUNG & SERVICE gilt 

ein striktes Alkohol- und Rauchverbot. 
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· Ihre Verpflichtung bleibt auch im Falle einer     

Versetzung oder nach Beendigung des Vertrags-

verhältnisses bestehen 

· Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach 

§ 41 BDSG und ggf. nach anderen Vorschriften 

bestraft werden. In der Verletzung des Datenge-

heimnisses kann zugleich die Nichterfüllung einer 

arbeitsrechtlichen Verpflichtung liegen 
 

Einweisung 
Folgende Arbeiten bedürfen einer sorgfältigen Abstim-

mung mit Ihrem Vorgesetzten und den Verantwortli-

chen/Weisungsbefugten der WFB FERTIGUNG &      

SERVICE: 

· Schweiß-, Löt-, Schleif- und Trennarbeiten sowie 

Arbeiten mit offener Flamme und das Verarbeiten 

von entzündlichen und brandfördernden Gefahr-

stoffen (z.B. Fußbodenkleber mit brennbaren  

Lösungsmitteln) 

· Befahren von engen Räumen, Behältern, Gruben 

sowie Ver- und Entsorgungskanälen 

· Arbeiten an Feuerlösch-, Melde- und Warnanla-

gen 

· Arbeiten an Elektroanlagen und in brand- und 

explosionsgefährdeten Bereichen 

· Arbeiten in Bereichen/an Bauteilen, die entspre-

chend TRGS 519 gekennzeichnet sind (z.B. Asbest, 

Abbruch, Sanierung oder Instandhaltung) 

· Arbeiten an Behältern und Rohrleitungen 

· Verwenden von „giftigen, ätzenden und leicht 

entzündlichen Gefahrstoffen“ (z.B. Reinigungs-, 

Anstrich- und Beschichtungsstoffen) 

· Entfernen von Schutzvorrichtungen 

· Erdarbeiten wie z.B. Ausheben von Baugruben 

und Schächten  
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Gesetze und Vorschriften 
· Während der Dauer Ihrer Tätigkeit in unserem 

Hause gelten für Sie die in der Bundesrepublik 

Deutschland gültigen Arbeits- und Brandschutz-

vorschriften, die Unfallverhütungsvorschriften der 

Berufsgenossenschaften zum Brandschutz sowie 

unsere Hausordnung. Die gesetzlichen Vorausset-

zungen für die Tätigkeitserfüllung müssen gege-

ben sein (z.B. Aufenthaltsgenehmigung und     

behördliche Arbeitserlaubnis). 

· Bitte informieren Sie Ihren Vorgesetzten und die 

Verantwortlichen/Weisungsbefugten der WFB 

FERTIGUNG & SERVICE , wenn die Durchführung 

des Auftrages nach Ihrer Auffassung mit der Ar-

beitssicherheit und dem Brandschutz unvereinbar 

ist. 

· Informieren Sie sich bitte vor Aufnahme der Arbei-

ten über die Lage der Fluchtwege, Feuerlöscher, 

Feuermelder und Notrufeinrichtungen sowie über 

das Verhalten im Notfall. Den Anweisungen der 

Verantwortlichen/Weisungsbefugten der WFB 

FERTIGUNG & SERVICE ist Folge zu leisten. 
 

Vertrauliche Informationen/Datenschutz 
· Gemäß § 5 des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) muss jedes Unternehmen alle Mitarbeiter, 

die geschützte personenbezogene Daten verarbei-

ten, zur Wahrung des Datengeheimnisses         

verpflichten. 

· Aufgrund des § 5 BDSG ist es Ihnen untersagt, 

geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu 

einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßi-

gen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu  

verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu ma-

chen oder sonst zu nutzen. 

 

ALLGEMEIN 


